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imi> plekh'Otfyetmfdjc

Ser RunbeSgefeljentumrf über bie eleftrifdjen 9ltt>

ïancii uoi' bem Rationalrat. Rent, 3. Suni. Rltmter
referiert. @8 fiub nur nod) wenige Differenzen mit beut
Stäuberat üortjanben unb bie Kommiffion ftimtnt faft
überall bem te|teren gu. Die jpaitptfadje ift beibehalten,
baff alle ©tarfftrumleituugeu bem ©efeh unterftellt finb.
•fpaußinftaUationeit finb begüuftigt roorbevt. (Erweitert
mirb Slrt. 16 burch SBieberaufttahme einiger üergeffeiter
Reftimmungett ber urfprüitglicheii Vortage, unb' aufer»
bem etwaß beräubert, fo bafs er nun folgenbe fform
erfjält :

„fftir bie Slußführung ber Stromleitungen elef»

trifdjer ©ifenbahtteti, für bie Kreuzungen ber Ra()tiett
bitrc^ ©tarfftromleituugeu unb bie Säitgßführung folcper
neben Sifeubaljuen (Strt. 22, Ziffer 2) finb burdj bie
betreffenbeu Rahnbermaltungen bem Roft» unb ©ifett»
bal)ubefartentcut Vorlagen §ur ©eneljmiguug eingu=
reichen. lieber biefe Vortagen ift bie Reritehmlaffuttg
ber ^Regierungen ber beteiligten Kantone einzuholen.

fyiir bie 5lußfül)rung anbermcitiger neuer Start»
ftromantagen (Slvt. 22, Ziffer 3) finb bie Vorlagen bem

©tarfftromiufpeftorate gitr (Genehmigung einzureichen.
Saß ©tarfftrominfpeftorat hut einen Reridjt ber Dele=

grapfjeubireftion, fotoie in wichtigen gälten bie Rer»
nehmtaffungen ber Regierungen ber beteiligten Kantone
einzuholen.

Ser Runbeßrat mirb SSurfcljrifteu über bie erforber»
liehen RlatWorlagen er (äffen.

Die Rerpflidjtuitg gur (Siitreicljurtg üott Roringen
beftel)t nicht bezüglich ber ffauginftallationeu."

Ser Rat ftimmte ber Kommiffion bei, mit einziger
Slußnahmc beß Slrtifel 47. §ier hatte ber ©tänberat
befthloffett:

„Dagegen tonnen, fo meit eß fich nicht um ben

eleftrifchen Retrieb tion ©ifenbahnen tjanbett, (Gemein»
ben gum ©d)u| ihrer berechtigten Sntereffen baß Recht

Zur ä)titbenüj3uug ihre» öffentlichen ©igetttumß für
Einrichtungen zur Slbgabe elettrifcher ©rtergie innerhalb
ber ©emeinbe Oerwefgern ober an befchrättfenbe Re»

ftimmungett fnüpfen.
(Gegen folche @c£)lufsitahmeu fann binnen breifjig

Magert Refurß an ben Runbeßrat ergriffen merben.
Ser Runbeßrat entfdjeibet enbgültig nad) ©inholung
ber Rernehmlaffurtg ber betr. Kautonßregierung."

SJtit großer äM)rl)eit befdjlof jeboch ber Rational»
rat auf Slntrag ©chobinger, liuterftüfjt Don Ruttbeß»
präfibettt 3emp, alß Returßiuftanz auch 6ie Käritottß»
regieruug jujulaffert. Sie beiben testen @ä|e erhielten
baper folgenbe Raffung:

„©egett folche ©chlufhtahmen fann binnen 20 Sagen
ber Refurß an bie fantonale Regierung unb innert
einer weiteren griff bon 20 Sagen gegen bereu ©ut»
fdjeib ber Refurß an ben Runbeßrat ergriffen merben.
Serfelbe entfeheibet enbgültig."

Samit toaren fänttliche Sifferettzett in biefem ©efepe
erlebigt unb baßfeibe gel)t toteber au ben ©tänberat.

©djuteijerifche (SleftrijitcUêwcrfe. .Su ber „Schweiz.
Rauzeitung" gibt Rrof. SBtiling eine $ufammettftelluitg
über bie ©leftrizitätßmerfe ber ©d)iueig. Sauad) be=

fte()en auf ©nbe 1901 im ganzen ruttb 300 Unter»
nehmungen für eleftrifche Stimmabgabe, bie ber Seffent»
lichfeit bierten, bez>b. biefe in Slttfprudj nehmen, Satiott
finb 194 primäre eigentliche ©leftrizitätßmerfe mit ©in»
fchluf ber Rabnett, 41 fiub pribate gerttübertraguiigen
primärer Gräfte, bie gtuar nur ihrem Refipcr bieiteit,
bagegett für ihre gernteitititgeit ©ruttb uttb Roben britter

bezm. öffentliches ©ebiet in ülnfprucp nehmen. Sazu
fommen bann noch 61 fefünbäre SBerfe; bon biefen
bilben ungefähr bie Hälfte Slnlagen für eleftrifche Rahnen,
bie feine eigene Kraftftation befreit, bie attbere $älfte
betrifft bett eigentlichen SBieberüerfauf eleftrifcher ©nergie.

Sie ©efamtleiftnng aller primärer Kraftanlagen itt ber
©chmeiz toirb auf 110,900 Kilomatt berechnet. Ser biefer
Rrimärleiftitng entnommene Rerbrawh ber ©efunbär»
toerfe beträgt: Rei bett felbftäubigen, fich mit Slbgabe
an Srittperfoiien befchäftigeubeu Unternehmungen ruttb
15,400 Kilowatt, für bie Slbgabe einzelner primärer
SBerfe an attbere SBerfe zur Ergänzung ihreß Rebarfeß
ruttb 4700 Kilowatt. Saß macht zufammeu 20,100
Kilowatt.

Slttß biefen ergibt fich, baf heute bereits etwa
15 Rrozettt ber bott bett Rrimärwerfen erzeugten ©ttergie
buret; SBieberberfäufer an bett Kottfumenten gelangen.
Unter ben le|tereit mag ber Rebeutnttg beß Rerbrau'djeß
ttacl) allerbittgß ein größerer Seil auf Rahuunteruehm»
uitgett entfallen, eß bcrbleibt aber eitt erhebliches Quem»
tum für bett eigentlichen SBieberüerfauf, bei bem ©efetl»
fchafteu, ©ettteiitbett it. f. tu. bett „Kleittberfituf" beß

©tromeß betreiben. Solche Rerl)ältniffe fittb meift zum
fpueefe ber Ueberminbttng bott ©chmicrigfeiten für bie

Erlangung ber Koitzefftoneit unb bergleidjen entftanbeit,
jeboch, wie Rrof. SBpfliing glaubt, nicht zum Rorteil ber
Kottfumenten. Setttt burd) bie fjwifdjcttfchaltuttg ber
SBieberberfaufßuttteruehmuug fönne ber Kottfument Weber

beffer noch billiger bebieitt werben. Sie Reftrebuttgen
nach ©inrichtung foldjett SBieberberfaufeß bott Seiten
fleitter ©emeittbett unb Korporationen, bie unmöglich
im ffalle fein föttnen, bie notmenbige richtige techttifche
Seituttg uttb Reforguttg ber Rerteiluugßaulagen zu leiften,
feien el)er im ijuttehmen, eß werbe \tber, bon wenigen
gäHett ttnb fpejiellett Rerhältuiffett abgefehett, ittt Stttercffe
ber Kottfumenten liegen, bem ©tttbrtitgett beß hiev zu»
meift nur berteueritben uttb berfchlechteruben ßtuifchett»
hanbeiß bei ber eleftrifdien ©tromabgabe burch Slufflärttng
entgegenzuroirfert.

Ueber bte Rerftuhe mit einem neuen ©pftern elef-

trifiher ^ug^befitrberung erfährt bie „Shurg. ßtg." fol»
genbeß: Sie Rîafchinenfabrif Qerliïon hut an
bie ©eneralbirettion ber Runbeßbalpten baß ©efuch ge»
richtet, eß möchte ihr geftattet werben, ein bon ihr
außgearbeiteteß ©pftem ber eleftrifchen Sraftioit für
Rollbahnen auf einer geeigneten, nicht unter 20 Kilo»
meter langen Raljnftrede wäfjrenb mittbeftenß eineß
Sahreß im praftifchen Retriebe zu erproben. @ß hanbelt
fich babei nicht etwa um Rerfuche für ben eleftrifchen
©chneüberfehr, fonbern bielmehr barum, ber gabrif
Derlifon zu ermöglichen, eine bon ihr auf eigene Kofiett
Zu erftedenbe unb für bie gegebenen Retriebßberhält»
niffe einer mähig belafteten Rormalbahn beftimmte
eleftrifche Sofomotibe im praftifdjen Sienfte zu erproben.
Saß neue ©pftem geftattet, bte Rorteile eleftrifcher
Sraftion in bollern Rtafjje außzunühett, ohne bah Slb»

weichungen in ber §anbhabung beß Retriebeß hntft<hf°
lieh ber â"9^ompofition, ber gahrgefchwinbigfeitßre»
gelung unb ber Rerfehrßberteilung gegenüber ber jefcigen
Rrajiß bei ben Sampflofomotiben erforberlich Wären.
Sie Slußführung biefeß Rrobebetriebeß würbe in ber
SBeife erfolgen, bah berfelbe, foweit ber ©Epebitionß»,
ßu^ß» unb Rahnunterhaltungßbienft, fowie bie allge»
meine Slufficht über bett Sraftionßbienft in Retrait
fommen, außfchliehlich in ben §änben ber Runbeßbahn»
berwaltung bleiben würbe, währenb bagegen bie @r=

fteHung, Rebienung unb Unterhaltung aller burch baß
Oeränberte Sraftionßfpftem bebittgten feften ober mobilen
eleftrifchen Anlagen, jowie bie Rerantwortlidjfeit für
alle folgen auß bem Rau unb Retrieb biefer ©inridjt»
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Meütrotechmjche und elektrochemische
R«ttdscha«.

Der Bnndesgesetzentwurf über die elektrischen An-
lasten vor dem Nationalrat. Bern, 3. Juni. Blumer
referiert. Es sind nur noch wenige Differenzen mit dem
Ständerat vorhanden und die Kommission stimmt fast
überall dem letzteren zu. Die Hauptsache ist beibehalten,
daß alle Starkstromleitungen dem Gesetz unterstellt sind.
Hansinstallativnen sind begünstigt worden. Erweitert
wird Art. 16 durch Wiederaufnahme einiger vergessener
Bestimmungen der ursprünglichen Vorlage, und außer-
dem etwas verändert, so daß er nun folgende Form
erhält:

„Für die Ausführung der Strvmleitungen elek-

irischer Eisenbahnen, für die Kreuzungen der Bahnen
durch Starkstromleitungen und die Läugsführung solcher
neben Eisenbahnen (Art. 22, Ziffer 2) sind durch die
betreffenden Bahnverwaltnngen dem Post- und Eisen-
bahudepartement Vorlagen zur Genehmigung einzu-
reichen. Ueber diese Vorlagen ist die Veruehmlaffung
der Regierungen der beteiligten Kantone einzuholen.

Für die Ausführung anderweitiger neuer Stark-
stromanlagen (Art. 22, Ziffer 3) sind die Vorlagen dem

Starkstrominspektorate zur Genehmigung einzureichen.
Das Starkstrvminspektorat hat einen Bericht der Tele-
graphendirektivn, sowie in wichtigen Fällen die Ver-
nehmlassungen der Regierungen der beteiligten Kantone
einzuholen.

Der Bundesrat wird Vorschriften über die erforder-
lichen Planvorlagen erlassen.

Die Verpflichtung zur.Einreichung von Vorlagen
besteht nicht bezüglich der Hausinstallativnen."

Der Rat stimmte der Kommission bei, mit einziger
Ausnahme des Artikel 47. Hier hatte der Ständerat
beschlossen:

„Dagegen können, so weit es sich nicht um den
elektrischen Betrieb von Eisenbahnen handelt, Gemein-
den zum Schutz ihrer berechtigten Interessen das Recht

zur Mitbenützung ihres öffentlichen Eigentums für
Einrichtungen zur Abgabe elektrischer Energie innerhalb
der Gemeinde verweigern oder an beschränkende Be-
stimmungen knüpfen.

Gegen solche Schlußnahmen kann binnen dreißig
Tagen Rekurs an den Bundesrat ergriffen werden.
Der Bundesrat entscheidet endgültig nach Einholung
der Veruehmlaffung der betr. Kantonsregierung."

Mit großer Mehrheit beschloß jedoch der National-
rat auf Antrag Schobinger, unterstützt von Bundes-
Präsident Zemp, als Rekursinstauz auch die Kantons-
regierung zuzulassen. Die beiden letzten Sätze erhielten
daher folgende Fassung:

„Gegen solche Schlußnahmen kann binnen 20 Tagen
der Rekurs au die kantonale Regierung und innert
einer weiteren Frist von 20 Tagen gegen deren Ent-
scheid der Rekurs an den Bundesrat ergriffen werden.
Derselbe entscheidet endgültig."

Damit waren sämtliche Differenzen in diesem Gesetze

erledigt und dasselbe geht wieder an den Ständerat.

Schweizerische Elektrizitiitswerke. In der „Schweiz.
Bauzeitung" gibt Prof. Wyßling eine Zusammenstellung
über die Elektrizitätswerke der Schweiz. Danach be-
stehen auf Ende 1901 im ganzen rund 300 Unter-
uehmungen für elektrische Stromabgabe, die der Oeffent-
lichkeit dienen, bezw. diese in Anspruch nehmen. Davon
sind 194 primäre eigentliche Elektrizitätswerke mit Ein-
schluß der Bahnen, 41 sind private Fernübertragungen
primärer Kräfte, die zwar nur ihrem Besitzer dienen,
dagegen für ihre Fernleitungen Grund und Boden dritter

bezw. öffentliches Gebiet in Anspruch nehmen. Dazu
kommen dann noch 61 sekundäre Werke; von diesen
bilden ungefähr die Hälfte Aulagen für elektrische Bahnen,
die keine eigene Kraftstativn besitzen, die andere Hälfte
betrifft den eigentlichen Wiederverkauf elektrischer Energie.

Die Gesamtleistung aller primärer Kraftanlagen in der
Schweiz wird auf 110,900 Kilowatt berechnet. Der dieser

Primärleistung entnommene Verbrauch der Sekundär-
werke beträgt: Bei den selbständigen, sich mit Abgabe
an Drittpersonen beschäftigenden Unternehmungen rund
15,400 Kilowatt, für die Abgabe einzelner primärer
Werke an andere Werke zur Ergänzung ihres Bedarfes
rund 4700 Kilowatt. Das macht zusammen 20,100
Kilowatt.

Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß heute bereits etwa
15 Prozent der von den Primärwerken erzengten Energie
durch Wiederverkäufer an den Konsumenten gelangen.
Unter den letzteren mag der Bedeutung des Verbrauches
nach allerdings ein größerer Teil auf Bahnnnternehm-
ungen entfallen, es verbleibt aber ein erhebliches Quan-
tnm für den eigentlichen Wiederverkauf, bei dem Gesell-
schaffen, Gemeinden u. s. w. den „Kleinverkauf" des

Stromes betreiben. Solche Verhältnisse sind meist zum
Zwecke der Ueberwindung von Schmierigkeiten für die

Erlangung der Konzessionen und dergleichen entstanden,
jedoch, wie Prof. Wyßling glaubt, nicht zum Vorteil der
Konsumenten. Denn durch die Zwischenschaltung der
Wiederverkaufsnnternehmung könne der Konsument weder
besser noch billiger bedient werden. Die Bestrebungen
nach Einrichtung solchen Wiederverkaufes von Seiten
kleiner Gemeinden und Korporationen, die unmöglich
im Falle sein können, die notwendige richtige technische

Leitung und Besorgung der Verteilungsanlagen zu leisten,
seien eher im Zunehmen, es werde aber, von wenigen
Fällen und speziellen Verhältnissen abgesehen, im Interesse
der Konsumenten liegen, dem Eindringen des hier zu-
meist nur verteuernden und verschlechternden Zwischen-
Handels bei der elektrischen Stromabgabe durch Aufklärung
entgegenzuwirken.

Ueber die Versuche mit einem neuen System elek-

irischer Zugsbeförderung erfährt die „Thurg. Ztg." fol-
gendes: Die Maschinenfabrik Oerlikon hat an
die Generaldirektion der Bundesbahnen das Gesuch ge-
richtet, es möchte ihr gestattet werden, ein von ihr
ausgearbeitetes System der elektrischen Traktion für
Vollbahnen auf einer geeigneten, nicht unter 20 Kilo-
meter langen Bahnstrecke während mindestens eines
Jahres im praktischen Betriebe zu erproben. Es handelt
sich dabei nicht etwa um Versuche für den elektrischen
Schnellverkehr, sondern vielmehr darum, der Fabrik
Oerlikon zu ermöglichen, eine von ihr auf eigene Kosten
zu erstellende und für die gegebenen Betriebsverhält-
nisse einer mäßig belasteten Normalbahn bestimmte
elektrische Lokomotive im praktischen Dienste zu erproben.
Das neue System gestattet, die Vorteile elektrischer
Traktion in vollem Maße auszunützen, ohne daß Ab-
weichungen in der Handhabung des Betriebes Hinsicht-
lich der Zügskomposition, der Fahrgeschwindigkeitsre-
gelung und der Verkehrsverteilung gegenüber der jetzigen
Praxis bei den Dampflokomotiven erforderlich wären.
Die Ausführung dieses Probebetriebes würde in der
Weise erfolgen, daß derselbe, soweit der Expeditions-,
Zugs- und Bahnunterhaltungsdienst, sowie die allge-
meine Aufsicht über den Traktionsdienst in Betracht
kommen, ausschließlich in den Händen der Bundesbahn-
Verwaltung bleiben würde, während dagegen die Er-
stellung, Bedienung und Unterhaltung aller durch das
veränderte Traktionssystem bedingten festen oder mobilen
elektrischen Anlagen, sowie die Verantwortlichkeit für
alle Folgen aus dem Bau und Betrieb dieser Einricht-
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ungen ber gobriï ©erliïon auffallen. Sin bie ®rafiioitS»
ïoften hätte bie IBahnbecwaltung einen SSeitrag gu
leiften in ber §öl)e ber buret) ben gangen ober teil»
weifen SBegfall beS ®ampfloïomotib6etriel)eS nachweis»
bar im gohrbienfi erhielten (Srfparniffe. SDfit anbeten
Sßorten: ®er Setrieb ber betreffenben Sa^nfeltion
wätjrenb ber SSerfuchSperiobe foil bie S3unbeSbaf)uber=

maltung nid)t meljr ïoften, als wenn er in bisheriger
SBeife mit ®ampfloïomotiben erfolgen würbe. ®ie
Seifiung ber Saljnüerwaltung bei biefetn SSerfttche würbe
fiel) fomit in ber Houptfaclje auf bie ©nräumuug ber
unentgeltlichen Settufjung ber Sahnftrede befdjrânïert.

®er SerwaltungSrat ber SunbeSbahnen hot nun
gu bem gwijchett ber ©eueralbireftion unb ber 2Jiafcf)inen=
fabriÉ Derlifon geplanten SertragSabfcfjluffe betreffenb
Srprobuug ber eleïirifcfjen gugSbeförberutig auf ber
©treffe @eebadb»2Bettingen ober auf einer anbern ge=

eigneten ©trecïe ber SunbeSbahnen bie grunbfählidje
.Quftimmung erflärt unb bie (Seneralbireftion gum Slb=

fchluffe ber begügliehen Unterljanblungen ermächtigt.
®ie nämliche grunbfähticfje ®rmä<htigung würbe ber
©eneralbireftion gu honben anberer Unternehmer erteilt,
welche ähnliche Singebote machen feilten unb fowoljl in
technifcher, wie in finangieller Hinficht unanfechtbare
(Garantien bieten.

GsleftrßitätSberfocpng bc§ fti'icftljctlcê. Unter bem
Sßräfibiufn beS Oroffrat unb ©emeinbeammantt ©uter
berfammelten fich borIe|teu Sonntag bie Slbgeorbneten
ber intereffierteu (Semeiuben betr. äraftgewinnnng int
(Safttjof gum „(Sttgel" in grief recht gahtreidj, utu über
ben bisherigen ©ang SluSfünft gu erhalten unb weitere
Schritte borgitnehmen. (Sitt @leftrot:chnifer, Vertreter
ber SraftübertraguugSgefeßfchaft „SRotor" in Sabeit,
hielt einen intereffattteh Sortrag über bie Slttlage unb
3uftalIatiou eleftrifcïjer Straft gu SRotor» ttttb S3eteuc£)t=

itttgSgmecfett. ®ie Anregung für Sîraftgewiuuiing war
bon ber ftrebfameu @5ettteinbe SSittnau ausgegangen,
wo bie ißofameutetie ftarï betrieben wirb. SSottt ®raft=
übertragungSwer! iRljeittfelben, welches an bie benaefj»
harten (Semeinben in Safellattb Straft abgibt, war bie
Slntwort gu teil geworben, bah eS feine Straft mehr
abgeben ïonne, bagegett folcpe iit StuSficht fteßte, weint
bie ©taumehrerljohung bewilligt werbe. ®agegeu wäre
ber „SRotor" iit Sctbeit gerne bereit, bon feiner Straft»
ftation itt ber S3eguau beliebige Straft abgutreteit mit
Stnfchlujf an bte erftellteu Seituugeu in S3rugg ober
©chingitach. ®ie Seititng würbe bann bei ben ©enteilt»
bett Oeffingen, S3ogeu unb Çontuffeit borbeigeleitet nach
ffrief unb bott ba in bie umliegeuben ®örfer unb
würben fich baratt 9—13 ©emetttbeit beteiligen.

$ortbilbuttgSlef)rer S3ec! bon SGBtttnau trat gang
euergifclj für baS geplante Unternehmen ein. Sittel) ißaul
Söiefer, iß ofameuter, iit Söittuait, befürwortete baS

ißrojeft ttttb gab SJiitteilungen über bie ähnlichen Sltt»

lagen in fRiinnettberçg ttttb ©elterfiubett. ®S würbe
nach längerer ®iSfufftott befcfjluffeit, bie beibeit Sraft»
werte in 33abett unb IRljeinfelbeu gu fragen, gu welchem
greife biefelben bie Sßfevbefnxft ttttb baS eleftrifclje Sicht
abgeben würben uttb füllen bautt nachher itt bett @e=

ttteinbett (Srljebungen gemacht werben über bett Straft»
uttb Sichtbebarf. SlttS betn f. befteßteit 3uitiatib=
fomitee würbe ein engeres Komitee mit 5 äRitglieberit
gewählt, befteljenb ctuS bett HH- Slmmauit ©titer als
ißräfibertt, gortbilbungSlehrer S3ecf als SSigepräfibent,
SöegirfSlehrer iRüetfchh als Slftuar uttb bett Seifigem
iRoprer, Sltnmanti, (Sifett uttb Seubiit, Simmann,
©chupfart. ®afj bie ©erwirflicfiung beS SBafferwerfeS
in Saufeitburg fo lange auf fich warten läfjt, wirb auch
im äußeren gricftljale fehr empfunben.

Jtbuet' 3Utölrtufl)rtlpu
+ Itr. 31,433.

33ei bett bisherigen ©pftemert bon SluSlaufljahoen
wirb ber §al)u fepr leicht ttttb fefyr oft babureß litt
biçht, bah balb mehr, balb weniger hart gugefchraubt
toirb, oft fo ftarf, bah ber Sletttilfip berrnuter leibet
ttttb nachgibt. Seim $uf(hraubeit abbichtettbe
@ittnmi= ober Seberfcpeibe bttreh bte ®rel)ung auf bem

@i|e gefcßeueit, fie wirb fo rafd) porbS, bann riffig uttb
ltubich't. ®er ,§al)tt fcEjließt tro| forciertem ffufchraubett
balb nicht tnepr hermetifch, tropft uttb berliert nach
uttb nach immer mehr Söaffer, tuettn bie Reparatur
jeweils nicht fofort beforgt toirb. ®abei hat man itt=

gwifeffen bcrS fortwähreube (Sefttrre itt ber Seititng.
®iefer leptere Umftaub, häufiges Stinnett, ttttb bie

babttreh bebingten ^Reparaturen fiitb für bett §attS»
eigerttümer überaus läftig, abgefeheu born Sïoftettpunft
ttttb abgefehett bon bett bieten SRißiottett Siter Söaffer,
bie burch baS bloße Stitttteu nur allein itt ber Schweig
uttitüß berlorert gehen.

®iefen Uebelftänben hilft ber neue in ber Sir ma»
tureufabri! Sph erftellte ttttb unter Sir. 21,433
patentierte Ipahn botlftänbig ab. Stach borliegenben
Skttachten ber erfal)renften SOBafferleitungê »Sttgenieitre
ift bieS baS „@i beS Kolumbus itt SSafferleitüngS»
hahnen", jebettfallS für bett Hauseigentümer baS ein»

fachfte, befte, gwecïmâhigfte, baueritbfte unb auf bie
®auer auch billigfte aller §ahnenfhfteme. 3a, biefer
Hahn hot bermöge feiner eigenartigen S3efchaffeitheit
bie ©igeufchaft, eher beffer gu werben, weit fich bei

längerem ©ebrauch ber ®ichtuttgSrittg immer meljr bem
(Sipe anpfifft, felbft wenn biefer mit ber |feit bom
SBaffer etwas attgefreffen werben füllte.

®er erfte nach tiefem ißrittgip fouftruierte Haljtt,
feit balb gtoei Saljrett itt fortwäl)reub ftrengem @e=

brauch, heute noch fo gut, wie am erfteu ®agc
— bort ®ropfett ober Stiniten feilte ©pur —, oljue
bah jr eine ^Reparatur irgettb toelchec Slrt ober ein
Stuswechfelrt ber ®ichtuitgSfcheibeu itotweubig geworben
wäre.

®ie Vorteile biefeS neuen HotjuS gegenüber jebetit
auberit ©pfteut fiitb folgettbe:

1. ®aS SSentil toirb nur burch öett SBafferbrttc! auf
feinen @ip gepreßt. /

2. ®er Hahn feßlieht hermetifch bei 1 bis 20 Sltm.
SBafferbrucf ; je größer ber ®rucf, utn fo fefter ber
©chluh- ®iu ®ropfeu ober Unbichtwerbett ift fo gut
wie auSgefchlüffeit.

3. ®aS SSentil ift bott ber ©pittbel unabhängig,
befißt gttbetn eine teilweife flache Rührung ttttb fctittt
fiep beSljalb nicht breljen; ber ®ichtuttgSrtng wirb fich
baljer nie auf betn SSetitilfiße reiben.

4. Slnbauerttb leidjter ttttb fichérer 9Serfc£)Iuß, oljue
merfbare Slbttüßuttg.

5. ®ie ©pittbel hot fowoljl beim Deffiteit wie beim
Schließen eilten Slufchlag am Oeßötife, fo bah
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ungen der Fabrik Oerlikon auffallen. An die Traktions-
kosten hätte die Bahnverwaltung einen Beitrag zu
leisten in der Höhe der durch den ganzen oder teil-
weisen Wegfall des Dampflokomotivbetriebes Nachweis-
bar im Fahrdienst erzielten Ersparnisse. Mit anderen
Worten: Der Betrieb der betreffenden Bahnsektion
während der Versuchsperiode soll die Bundesbahnver-
waltung nicht mehr kosten, als wenn er in bisheriger
Weise mit Dampflokomotiven erfolgen würde. Die
Leistung der Bahnverwaltung bei diesem Versuche würde
sich somit in der Hauptsache auf die Einräumung der
unentgeltlichen Benutzung der Bahnstrecke beschränken.

Der Verwaltungsrat der Bundesbahnen hat nun
zu dem zwischen der Generaldirektiou und der Maschinen-
sabrik Oerlikon geplanten Vertragsabschlüsse betreffend
Erprobung der elektrischen Zugsbeförderung aus der
Strecke Seebach-Wettingen oder auf einer andern ge-
eigneten Strecke der Bundesbahnen die grundsätzliche
Zustimmung erklärt und die Generaldirektion zum Ab-
schlusse der bezüglichen Unterhandlungen ermächtigt.
Die nämliche grundsätzliche Ermächtigung wurde der
Generaldirektion zu Handen anderer Unternehmer erteilt,
welche ähnliche Angebote machen sollten und sowohl in
technischer, wie in finanzieller Hinsicht unanfechtbare
Garantien bieten.

Elektrizitätsversorgung des Frickthales. Unter dein
Präsidium des Großrat und Gemeindeammann Suter
versammelten sich vorletzten Sonntag die Abgeordneten
der interessierten Gemeinden betr. Kraftgewinnnng im
Gasthof zum „Engel" in Frick recht zahlreich, um über
den bisherigen Gang Auskunft zn erhalten und weitere
Schritte vorzunehmen. Ein Elektrvtchniker, Vertreter
der Kraftübertragungsgesellschaft „Motor" in Baden,
hielt einen interessanten Vvrtrag über die Anlage und
Installation elektrischer Kraft zu Motor- und Beleucht-
ungszwecken. Die Anregung für Kraftgewinnung war
von der strebsamen Gemeinde Wittnau ausgegangen,
wo die Pvsamentene stark betrieben wird. Vom Kraft-
Übertragungswerk Rheinfelden, welches an die beuach-
Karten Gemeinden in Baselland Kraft abgibt, war die
Antwort zn teil geworden, daß es keine Kraft mehr
abgeben könne, dagegen solche in Aussicht stellte, wenn
die Stauwehrerhöhung bewilligt werde. Dagegen wäre
der „Motor" in Baden gerne bereit, von seiner Kraft-
station in der Bezuau beliebige Kraft abzutreten mit
Anschluß an die erstellten Leitungen in Brugg oder
Schinznach. Die Leitung würde dann bei den Gemein-
den Efsingen, Bvzen und Hvrnuffen vorbeigeleitet nach
Frick und von da in die umliegenden Dörfer und
würden sich daran 9—13 Gemeinden beteiligen.

Fvrtbildungslehrer Beck von Wittnau trat ganz
energisch für das geplante Unternehmen ein. Auch Paul
Wieser, Posamenter, in Wittnau, befürwortete das
Projekt und gab Mitteilungen über die ähnlichen An-
lagen in Rünnenberg und Gelterkinden. Es wurde
nach längerer Diskussion beschlossen, die beiden Kraft-
werke in Baden und Rheinfelden zu fragen, zn welchem
Preise dieselben die Pferdekraft und das elektrische Licht
abgeben würden und sollen dann nachher in den Ge-
meinden Erhebungen gemacht werden über den Kraft-
und Lichtbedarf. Aus dem s. Z. bestellten Initiativ-
kvmitee wurde ein engeres Komitee mit 5 Mitgliedern
gewählt, bestehend aus den HH. : Ammann Suter als
Präsident, Fvrtbildungslehrer Beck als Vizepräsident,
Bezirkslehrer Rüetschy als Aktuar und den Beisitzern
Rohrer, Amman», Eiken und Lenbin, Amman»,
Schupfart. Daß die Verwirklichung des Wasserwerkes
in Lanfenburg so lange ans sich warten läßt, wird auch
im äußeren Frickthale sehr empfunden.

Ueuev Ausluufhuhn.
4- Ur. S1.433.

Bei den bisherigen Systemen von Anslaufhahnen
wird der Hahn sehr leicht und sehr oft dadurch nin
dicht, daß bald mehr, bald weniger hart zugeschraubt
wird, oft so stark, daß der Ventilsitz darunter leidet
und nachgibt. Beim Zuschrauben wird die abdichtende
Gummi- oder Lederscheibe durch die Drehung auf dem

Sitze gescheuert, sie wird so rasch porös, dann rissig und
undicht. Der Hahn schließt trotz forciertem Zuschrauben
bald nicht mehr hermetisch, tropft und verliert nach
und nach immer mehr Wasser, wenn die Reparatur
jeweils nicht sofort besorgt wird. Dabei hat man in-
zwischen das fortwährende Gesurre in der Leitung.

Dieser letztere Umstand, häufiges Rinnen, und die
dadurch bedingten Reparaturen sind für den Haus-
eigentümer überaus lästig, abgesehen vom Kostenpunkt
und abgesehen von den vielen Millionen Liter Wasser,
die durch das bloße Rinnen nur allein in der Schweiz
unnütz verloren gehen.

Diesen Uebelständen hilft der neue in der Arma-
turensabrik Lyß erstellte und unter Nr. 21,433
patentierte Hahn vollständig ab. Nach vorliegenden
Gutachten der erfahrensten Wafferleitungs-Ingenieure
ist dies das „Ei des Kolumbus in Wafferleitungs-
Hahnen", jedenfalls für den Hauseigentümer das ein-
fachste, beste, zweckmäßigste, dauerndste und auf die
Dauer auch billigste aller Hahnensysteme. Ja, dieser
Hahn hat vermöge seiner eigenartigen Beschaffenheit
die Eigenschaft, eher besser zu werden, weil sich bei

längerem Gebranch der Dichtungsring immer mehr dem

Sitze anpaßt, selbst wenn dieser mit der Zeit vom
Wasser etwas angefressen werden sollte.

Der erste nach diesem Prinzip konstruierte Hahn,
seit bald zwei Jahren in fortwährend strengem Ge-
brauch, schließt heute noch so gut, wie am ersten Tage
— von Tropfen oder Rinnen keine Spur —, ohne
daß je eine Reparatur irgend welcher Art oder ein
Auswechseln der Dichtnngsscheiben notwendig geworden
wäre.

Die Vorteile dieses neuen Hahns gegenüber jedem
andern System sind folgende:

1. Das Ventil wird nur durch den Wasserdruck ans
seinen Sitz gepreßt. ^

2. Der Hahn schließt hermetisch bei 1 bis 2V Atm.
Wasserdrucks je größer der Druck, um so fester der
Schluß. Ein Tropfen oder Undichtwerden ist so gilt
wie ausgeschlossen.

3. Das Ventil ist von der Spindel unabhängig,
besitzt zudem eine teilweise stäche Führung und kann
sich deshalb nicht drehen; der Dichtungsring wird sich

daher nie auf dem Ventilsitze reiben.
4. Andauernd leichter und sicherer Verschluß, ohne

merkbare Abnützung.
5. Die Spindel hat sowohl beim Oeffnen wie beim

Schließen einen Allschlag am GeHänse, so daß die
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